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Nachträgliche Kundgebung.

Infolge des durch Beschluss des Grossen Rates vom 29. September

1921 gefällten Entscheides ist nun das Projekt betr. Erhöhung
der Vertretungsziffer von 3000 auf 3500 für die Grossratswahlen
und die dadurch bedingte Verfassungsrevision für einmal dahin-

gefallen, da die erforderliche % Mehrheit dafür nicht zustande

kam; immerhin'entschied sich der Rat mit 80 gegen 78 Stimmen
für das Prinzip, dass bei der Bestimmung der Vertretungsziffer für
die Grossratswahlen nur die schweizerbürgerliche Wohnbevölkerung

zu gelten hätte. Auch die im Berichtteil erwähnte Initiative
für Erhöhung der Vertretungsziffer auf 3200 schweizerbürgerlicher
Wohnbevölkerung dürfte im Verwirklichungsfalle zu spät kommen,

um bei der erstmals nach dem Proporz im Frühjahr 1922 stattfindenden

Gesamterneuerung des Grossen Rates bereits Verwendung
finden zu können.

Berichtigungen.

Auf Seite 17 unten, letzter Satz soll heissen: «Die Stadt Bern würde
bei 3200 schweizerbüi gerlieh er gegenüber der gesamten Wohnbevölkerung

3 und der Amtsbezirk Bern 4, Biel, Erlach, Delsberg, Interlalcen,
Laufen und Pruntrut je 1 Vertreter einbüssen; in allen andern Bezirken
oder zukünftigen Wahlkreisen würde die Vertreterzahl sich gleich
bleiben.»

Auf Seite 20, erster Schlussatz zu ergänzen, wie folgt: «Dem Amtsbezirk

Neuenstadt kommt nämlich zukünftig bei Erhöhung der
Vertretungsziffer nur 1 Vertreter zu, bei, der bisherigen Vertretungsziffer von
3000 dagegen würden ihm 2 Vertreter verbleiben.»

(Veri=leichc übrigens die bezügliche Tabelle auf Seite 107 hievor.)



Nachträgliche Berichtigungen — Rectifications supplémentaires

zu Lieferung II, Jahrgang 1921 der Mitteilungen betr. die Hauptergebnisse

der eidg. Volkszählung vom 1. Dezember 1920 im Kanton Bern.*)

»
Seite 31, Spalte links unten bei übrige Gemeinde (Köniz) soll es heissen:

134. statt 121 Wohnhäuser und 175 statt 152 Haushaltungen,
ferner beim Total Gemeinde Köniz 1059 statt 1046 Wohnhäuser
und 1788 statt 1765 Haushaltungen.

Seite 62, Spalte links oben bei Stadt bezw. Gemeinde Nidau: 2(12 statt
265 Wohnhäuser.

Seite 85, Spalte links oben lu i Herzogenbuchsee Dorf 339 statt 211 Wohn¬
häuser, (>(>0 statt 388 Haushaltungen, 2770 statt 1686

Wohnbevölkerung, demzufolge auch beim Total Gemeinde Herzogenbuchsee

386 statt 228 Wohnhäuser, (>01 statt 410 Haushaltungen
und 2869 statt 1783 Wohnbevölkerung.

Seite 88, I. Col. oben bei Einw.-Gemeinde Bern 7508 statt 7518 Wohn¬
häuser und Amt Bern Total 11,039 statt: 11,041) Wohnhäuser.

Seite 06, Unter District de Porrentruy sind die Zahlen betr. Wohn¬
häuser (maisons) der Gemeinden Cpurtedoux und Courtemaiche
verwechselt (échangés par erreur); es hat also Courtedoux 116

und Courtemaiche 120 Wohnhäuser (maisons).
Seite 99, Amt Wangen:' bei Einw.-Gemeinde Attiswil soll die ursprüng¬

liche Zahl der Wohnbevölkerung 965 statt 365 lauten.

®) Grfl. in die obgenannte Lieferung einfügen.
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